
gar nicht, behandelt wurden, umgehend in Angriff zu 
nehmen. Dazu gehören z. B. das sozialistische Eigen
tumsrecht, die zivilrechtliche Stellung der Bürger und 
der juristischen Personen, die Lehre vom Vertrag und 
von den Vertragstypen sowie die Rechtsformen der 
Verwirklichung des Zivilrechts. Notwendig sei auch 
die Auseinandersetzung mit der reaktionären west
deutschen Zivilrechtsdogmatik und -praxis.
Dornberger appellierte an die Wissenschaftler anderer 
Rechtszweige, die Zivilrechtswissenschaft bei der Aus
arbeitung ihrer theoretischen Grundlage zu unterstüt
zen, forderte alle Wissenschaftler auf, die Sowjet
wissenschaft auszuwerten und eigene Arbeitsergebmsse 
auf ihren praktischen Nutzen zu überprüfen.

II

Aus der Darlegung der' einheitlichen Grundlagen des 
Zivilrechts ergeben sich sowohl für die Lehrtätigkeit 
auf dem Gebiet des Zivilrechts6 als auch für die Zivil
gesetzgebung eine Reihe neuer Schlußfolgerungen, über 
die Püschel referierte. Er stimmte den theoretischen 
Thesen Dornbergers zu und legte dar, daß die bis
herige Konzeption des ZGB, wonach dieses außer den 
Vermögensbeziehungen der Bürger untereinander nur 
noch die Beziehungen zwischen sozialistischen und 
anderen Versorgungsorganen einerseits und Bürgern 
andererseits umfassen sollte, während die Kooperati
onsbeziehungen der volkseigenen Wirtschaft einem 
Wirtschaftsgesetz Vorbehalten sein sollten, nicht mehr 
aufrechterhalten werden könne.

Die einseitige Aufnahme der Konsumtionsbeziehungen 
spiegele nicht die Abhängigkeit des Wohlstandes des 
einzelnen von seinem Anteil an der Mehrung des 
gesellschaftlichen Reichtums wider. Außerdem würde 
damit das Prinzip der materiellen Interessiertheit der 
Werktätigen an den Ergebnissen ihrer Arbeit nur 
ungenügend durchgesetzt. Die ZGB-Grundkommission 
habe aus diesen und anderen, in der bisherigen Kom
missionsarbeit aufgetretenen. Gesichtspunkten am 
6. Juli 1962 beschlossen, die Grundsätze der Koope
rationsbeziehungen der sozialistischen Wirtschaft in 
das ZGB aufzunehmen.
Püschel hielt zur Durchführung dieses Beschlusses 
folgende Maßnahmen für erforderlich:

1. Der Gegenstand des ZGB ist auf die Vermögens
beziehungen zwischen den sozialistischen Organisatio
nen zu erweitern. Verhältnisse der staatlichen Leitung 
der Wirtschaft und der Kultur werden nicht Gegen
stand der Regelung im ZGB sein. Die Forderung, das 
ZGB müsse komplexe Rechtsverhältnisse umfassen 
(z. B. im Kaufrecht auch die staatliche Leitung der 
Einzelhandelsorgane, im Wohnungsmietrecht auch die 
Grundsätze der staatlichen Wohnraumlenkung usw.), 
ist abzulehnen. Das schließt nicht aus, daß der unmit
telbare Zusammenhang zwischen den Maßnahmen der 
staatlichen Leitungstätigkeit und der Begründung von 
Zivilrechtsverhältnissen im ZGB berücksichtigt werden 
muß (z. B. die Zuweisung des Wohnraums als Voraus
setzung der Wirksamkeit eines Wohnungsmietvertra
ges).
2. Die Allgemeinen Bestimmungen des ZGB über 
Schuldverhältnisse müssen so weit ausgebaut werden, 
daß ihre uneingeschränkte Anwendung auf die Koope
rationsbeziehungen der volkseigenen Wirtschaft ge
sichert ist. Diese Bestimmungen müssen auch Grund-

6 Kietz schlug in seinem Referat vor, die allgemeinen Grund
lagen des Zivilrechts mit den allgemein zivilrechtlichen 
Kategorien bis zu den besonderen Vertragstypen für den 
Bereich der zwischenbetrieblichen Beziehungen und für den 
Bereich der Konsumtionsbeziehungen geschlossen darzulegen. 
Im Prinzip sollte die Vorlesung der Konzeption des künftigen 
ZGB folgen. — Aus Raumgründen können Einzelheiten des 
Referats hier leider nicht aufgeführt werden.

Sätze über das Verhältnis von Plan und Vertrag, über 
die Vertragsabschlußpflicht volkseigener Betriebe, über 
die Funktion der allgemeinen Liefer- und Leistungs
bedingungen und ihr Verhältnis zum ZGB und die 
zivilrechtliche materielle Verantwortlichkeit für Ver
tragsverletzungen, die vom Verschuldensprinzip aus
gehen muß, enthalten. Die Verjährungsbestimmungen 
müssen für die Kooperationsbeziehungen der volks
eigenen Wirtschaft die besondere Einjahresfrist auf
nehmen. Es muß geprüft werden, ob der für diese 
Frist geeignetste Beginn — mit Ablauf des Monats, 
in dem der Anspruch entstanden ist — generell für alle 
Verjährungsfristen festgelegt werden sollte.

3. In dem Abschnitt Schuldrecht (Besonderer Teil) gilt 
es, den Zusammenhang zwischen den Kooperations
beziehungen der sozialistischen Wirtschaft und den 
Konsumtionsbeziehungen, an denen Bürger beteiligt 
sind, im Aufbau dieses Abschnitts in ähnlicher Weise 
zum Ausdruck zu bringen, wie dies in den Grundlagen 
der Zivilgesetzgebung der UdSSR und der Unionsrepu
bliken gelungen ist. Es sollte davon abgesehen werden, 
sog. Planschuldverhältnisse in einem geschlossenen 
Abschnitt den Konsumtionsbeziehungen der Bürger 
gegenüberzustellen. Unter den Gesichtspunkten der 
Gebrauchsüberlassungs- und Nutzungsverträge, der 
Veräußerungsverträge, der Leistungsverträge, der 
Transportverträge, der Verträge über Spar-, Kredit- 
und Verrechnungsbeziehungen und der Versicherungs
verträge läßt sich bereits eine große Anzahl der zivil- 
rechtlichen Vertragsbeziehungen zusammenfassen, ohne 
damit die Besonderheiten der Kooperationsbeziehungen 
der sozialistischen Wirtschaft zu verwischen. Der 
Liefervertrag darf z. B. nicht als Unterform des Kauf
vertrages, sondern muß als eigener Vertragstyp ent
wickelt werden-.

Abschließend warf Püschel noch die Frage nach dem 
Verhältnis des ZGB zu Inhalt und Umfang einer Spe
zialgesetzgebung für die Kooperationsbeziehungen der 
sozialistischen Wirtschaft auf. Er wies darauf hin, daß 
hier noch weitere Untersuchungen erforderlich seien; 
die Lösung dieser Probleme sollte aber nur im Zuge 
der gemeinsamen Arbeit aller Zivilrechtswissenschaft
ler und -praktiker am ZGB erfolgen.

III

Die Diskussion beschränkte sich im wesentlichen auf 
den Gegenstand des Dornbergerschen Referats. Zusam
menfassend ist festzustellen, daß ausnahmslos alle 
Diskussionsredner für ein einheitliches Zivilrecht ein
traten. Aus der Fülle der Gedanken mögen hier nur 
einige wiedergegeben werden.

Dr. Rolf S c h ü s s e l e r  (Universität Halle) betonte, 
daß die Ausarbeitung und die Diskussion zum Zivil
gesetzbuch deutlich gemacht habe, daß ohne die Mit
arbeit anderer Rechtsdisziplinen keine richtigen Ergeb
nisse erzielt werden könnten. Er forderte, in den 
einzelnen Rechtszweigen konkrete Untersuchungen vor
zunehmen, z. B. über die Rolle der juristischen Per
sonen.
Dr. Willi B ü c h n e r - U h d e r  (Universität Halle) 
sagte von seiten der Staatsrechtler diese Unterstützung 
zu. Zugleich lenkte er die Aufmerksamkeit auf die 
Auswertung der Erfahrungen der sowjetischen Staats
und Verwaltungsrechtswissenschaft, insbesondere auf 
die in der UdSSR durchgeführten wissenschaftlichen 
Tagungen zu den Problemen des Verwaltungsrechts.
Dr. Helmut O b e r l ä n d e r  (Universität Jena) warnte 
davor, mit der Abschaffung des Rechtszweiges „Wirt
schaftsrecht“ auch die Arbeitsergebnisse dieses Zweiges 
zu vergessen. Außerdem dürfe man bei allen Gemein
samkeiten, die zwischen dem ehemaligen Wirtschafts-


